
 

  

S 4 RJ 449/01

Sozialgerichtsbarkeit Bundesrepublik Deutschland

Land Freistaat Bayern
Sozialgericht Bayerisches Landessozialgericht
Sachgebiet Rentenversicherung
Abteilung 20
Kategorie Urteil
Bemerkung -
Rechtskraft -
Deskriptoren -
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Normenkette -

1. Instanz

Aktenzeichen S 4 RJ 449/01
Datum 14.10.2003

2. Instanz

Aktenzeichen L 20 RJ 81/04
Datum 30.06.2004

3. Instanz

Datum -

I. Die Berufung der KlÃ¤gerin gegen das Urteil des Sozialgerichts WÃ¼rzburg vom
14.10.2003 wird zurÃ¼ckgewiesen.
II. AuÃ�ergerichtliche Kosten sind nicht zu erstatten.
III. Die Revision wird nicht zugelassen.

Tatbestand:

Streitig sind zwischen den Beteiligten Leistungen wegen verminderter
ErwerbsfÃ¤higkeit.

Die 1955 in Portugal geborene KlÃ¤gerin hat keinen Beruf erlernt und war in ihrer
Heimat als Hausangestellte beschÃ¤ftigt. Vom 04.12.1973 bis 31.03.1978 arbeitete
sie als Reinemachefrau versicherungspflichtig in Deutschland. Nach der RÃ¼ckkehr
in ihre Heimat war sie dort nochmals vom 01.10.1990 bis 28.02.1998 als
Hausangestellte beschÃ¤ftigt.

Auf den Rentenantrag vom 27.05.1998 nahm die Beklagte den portugiesischen
Ã¤rztlichen Bericht vom 24.11.1998 bei, in dem bei der KlÃ¤gerin eine
Veneninsuffizienz beider Beine, ein LendenwirbelsÃ¤ulen-Syndrom ohne
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FunktionseinschrÃ¤nkungen und Nierensteine verzeichnet sind. Die KlÃ¤gerin
wurde fÃ¼r fÃ¤hig erachtet, ihren Beruf auszuÃ¼ben. Im Anschluss an diesen
Ã¤rztlichen Bericht lehnte die Beklagte mit Bescheid vom 27.04.2000 und
Widerspruchsbescheid vom 31.01.2001 Rentenleistungen ab.

Im anschlieÃ�enden Klageverfahren, in dem die KlÃ¤gerin zur BegrÃ¼ndung
verschiedene portugiesische Ã¤rztliche Unterlagen vorgelegt hat, hat das
Sozialgericht WÃ¼rzburg (SG) den HNO-Arzt Dr.N. , den Nervenarzt Dr.B. , den
OrhtopÃ¤den Dr.B. und den Internisten Dr.D. gehÃ¶rt. Nach den Feststellungen der
Ã¤rztlichen SachverstÃ¤ndigen in den Gutachten vom 30.06.2003 ist die KlÃ¤gerin
noch in der Lage, zumindest kÃ¶rperlich leichte TÃ¤tigkeiten vollschichtig zu
verrichten. Dr.D. hat das zusammenfassende Gutachten vom 11.07.2003 erstattet,
in dem er zu folgenden LeistungseinschrÃ¤nkungen gelangt: â�� Vermieden werden
sollten TÃ¤tigkeiten mit besonderer nervlicher Belastung wie Akkord- oder
FlieÃ�bandarbeiten, Wechsel- oder Nachtschicht. â�� TÃ¤tigkeiten an
unfallgefÃ¤hrdeten ArbeitsplÃ¤tzen wie Arbeiten auf Leitern und GerÃ¼sten mit
Absturzgefahr, Arbeiten an laufenden Maschinen. â�� TÃ¤tigkeiten mit besonderer
Belastung des Bewegungs- und StÃ¼tzsystems wie Ã¼berwiegendes Stehen oder
Gehen, hÃ¤ufiges BÃ¼cken, hÃ¤ufiges Heben und Tragen von schweren Lasten,
hÃ¤ufige Arbeiten in Zwangshaltungen oder Ã¼ber Kopf. â�� TÃ¤tigkeiten unter
ungÃ¼nstigen Ã¤uÃ�eren Bedingungen mit EinflÃ¼ssen von KÃ¤lte, Hitze, NÃ¤sse,
starken Temperaturschwankungen, Zugluft, Staub und Ã¤tzenden DÃ¤mpfen.

Dieser Leistungsbeurteilung der von ihm gehÃ¶rten Ã¤rztlichen SachverstÃ¤ndigen
hat sich das SG angeschlossen und die Klage mit Urteil vom 14.10.2003
abgewiesen. Das SG ist zu dem Ergebnis gelangt, dass bei der KlÃ¤gerin aus
medizinischer Sicht zu keinem Zeitpunkt ErwerbsunfÃ¤higkeit (EU) im Sinne des
Gesetzes vorgelegen hat. Es hat durch die Ã¼bereinstimmenden und in sich
schlÃ¼ssigen Ã¤rztlichen Feststellungen eine zeitliche EinschrÃ¤nkung des
EinsatzvermÃ¶gens der KlÃ¤gerin nicht als belegt angesehen. Zwar hÃ¤tten die
Ã¤rztlichen Feststellungen eine Reihe von gesundheitlichen EinschrÃ¤nkungen
beschrieben, die verhinderten, dass die KlÃ¤gerin kÃ¶rperlich anstrengendere oder
andere sie gesundheitlich Ã¼berlastende TÃ¤tigkeiten ausÃ¼ben kann. An
geeigneten ArbeitsplÃ¤tzen wÃ¤re die KlÃ¤gerin jedoch ohne zeitliche
EinschrÃ¤nkung einsatzfÃ¤hig. Auch seien die EinschrÃ¤nkungen der
Arbeitsbedingungen nicht so weitgehend, dass von einer Summierung von
ungewÃ¶hnlichen EinschrÃ¤nkungen im Sinne der Rechtsprechung ausgegangen
werden kÃ¶nnte. Dementsprechend seien die Voraussetzungen fÃ¼r das Vorliegen
von EU nicht gegeben. Die KlÃ¤gerin sei auch nicht berufsunfÃ¤hig im Sinne des
Gesetzes, da sie keinen Berufsschutz genieÃ�e.

Gegen das ihr am 24.11.2003 zugestellte Urteil richtet sich die am 18.02.2004 beim
BayLSG eingegangene Berufung der KlÃ¤gerin. Zu deren BegrÃ¼ndung verweist sie
einmal auf die im Klageverfahren vorgelegten portugiesischen Unterlagen Ã¼ber
ihre Ã¤rztlichen Behandlungen. Weiter ist sie der Auffassung, die Gesamtheit ihrer
Erkrankungen sei nicht beurteilt worden. Sie sei vielmehr nicht mehr in der Lage zu
arbeiten. SchlieÃ�lich weist sie noch darauf hin, dass sie verschiedene Lebensmittel
nicht essen dÃ¼rfe, tÃ¤glich mehrere Medikamente, auch fÃ¼r das GehÃ¶r
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einnehmen und besondere Schuhe tragen mÃ¼sse. Bei stÃ¤rkeren Schmerzen oder
ErmÃ¼dung mÃ¼sse sie eine KrÃ¼cke benÃ¼tzen oder sich ins Bett legen.

Die KlÃ¤gerin, fÃ¼r die in der mÃ¼ndlichen Verhandlung niemand erschienen ist,
beantragt sinngemÃ¤Ã�, das Urteil des SG WÃ¼rzburg vom 14.10.2003 aufzuheben
und die Beklagte unter Aufhebung des Bescheides vom 27.04.2000 in der Gestalt
des Widerspruchsbescheides vom 31.01.2001 zu verurteilen, ihr ab Antragstellung
Rente wegen ErwerbsunfÃ¤higkeit hilfsweise wegen BerufsunfÃ¤higkeit weiter
hilfsweise wegen voller bzw. teilweiser Erwerbsminderung zu gewÃ¤hren.

Die Beklagte beantragt, die Berufung zurÃ¼ckzuweisen.

Zur Vermeidung von Wiederholungen verweist die Beklagte auf die erstinstanzielle
UrteilsbegrÃ¼ndung und die AusfÃ¼hrungen im angefochtenen Bescheid bzw.
Widerspruchsbescheid. Aus dem Vorbringen der KlÃ¤gerin im Berufungsverfahren
ergÃ¤ben sich keine neuen Erkenntnisse.

Wegen weiterer Einzelheiten wird zur ErgÃ¤nzung des Tatbestandes auf die
Streitakten erster und zweiter Instanz und die vom Senat beigezogenen
Verwaltungsunterlagen der Beklagten Bezug genommen.

EntscheidungsgrÃ¼nde:

Die Berufung ist form- und fristgerecht eingelegt (Â§Â§ 143, 151
Sozialgerichtsgesetz â�� SGG) und auch im Ã�brigen zulÃ¤ssig.

Das Rechtsmittel der KlÃ¤gerin ist aber nicht begrÃ¼ndet. Das SG hat im
angefochtenen Urteil vom 14.10.2003 zu Recht entschieden, dass der KlÃ¤gerin
gegen die Beklagte ein Anspruch auf GewÃ¤hrung von Leistungen wegen
verminderter ErwerbsfÃ¤higkeit nicht zusteht. Denn die hierfÃ¼r erforderlichen
medizinischen Voraussetzungen sind nicht gegeben. Dies haben die vom SG
gehÃ¶rten Ã¤rztlichen SachverstÃ¤ndigen Ã¼berzeugend dargelegt. Der Senat
weist die Berufung aus den GrÃ¼nden des angefochteten Urteils zurÃ¼ck und sieht
von einer weiteren Darstellung der EntscheidungsgrÃ¼nde ab, Â§ 153 Abs 2 SGG.

ErgÃ¤nzend weist der Senat darauf hin, dass sich im Vergleich zu dem Sachverhalt,
wie er sich im sozialgerichtlichen Verfahren dargestellt hat, eine Ã�nderung nicht
ergeben hat. BezÃ¼glich des medizinischen Sachverhalts hat die KlÃ¤gerin
ausdrÃ¼cklich auf die von ihr im Klageverfahren vorgelegten Ã¤rztlichen
Unterlagen verwiesen; im Vergleich hierzu hat die KlÃ¤gerin im Berufungsverfahren
somit keine Ã�nderung geltend gemacht. Auch das Vorbringen der KlÃ¤gerin, das
SG habe nicht die Gesamtheit ihrer Erkrankungen beurteilt, geht ins Leere. Denn
hierzu hat als Ã¤rztlicher SachverstÃ¤ndiger Dr.D. neben der ergÃ¤nzenden
Stellungnahme vom 25.09.2003 das Gutachten vom 11.07.2003 erstattet, in dem er
Ã¼berzeugend und in sich schlÃ¼ssig auf alle bei der KlÃ¤gerin vorliegenden
GesundheitsstÃ¶rungen, die einen Einfluss auf ihre ErwerbsfÃ¤higkeit haben,
eingegangen ist und diese beurteilt hat. Ernsthafte Zweifel an der vom SG
angenommenen Leistungsbeurteilung, die ihre Grundlage schlieÃ�lich in fÃ¼nf
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Ã¤rztlichen SachverstÃ¤ndigengutachten hat, hat der Senat deshalb nicht. Aus den
gleichen GrÃ¼nden hat er auch keinerlei Anlass gesehen, etwa ein weiteres
Ã¤rztliches SachverstÃ¤ndigengutachten einzuholen. Die Berufung der KlÃ¤gerin
war daher zurÃ¼ckzuweisen.

Die Kostenentscheidung gemÃ¤Ã� Â§ 193 SGG beruht auf der ErwÃ¤gung, dass die
KlÃ¤gerin auch im Berufungsverfahren unterlegen war.

GrÃ¼nde fÃ¼r die Zulassung der Revision gemÃ¤Ã� Â§ 160 Abs 2 SGG sind nicht
gegeben.

Erstellt am: 20.09.2004

Zuletzt verändert am: 22.12.2024
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